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GRÜNDE

für die Aufgabe des Luft-Boden-Schießplatzes Siegenburg

I unsere wichtigsten Gründe

A) Das Einzugsgebiet, welches im Umkreis um den Platz Siegenburg überflogen wird, umfasst über 35.000 Bürgerinnen und Bürger.
B) Gefahr der Verseuchung des Grundwasserschutzgebietes von drei Wasserzweckver-bänden mit mehreren tausend Einwohnern durch Hydrazin bei F 16 Kampfjets der USAF, und andere mögliche Umwelt- und Wassergefahren, die durch den Berieb des Platzes als Bombenabwurf- und Sprengplatz Siegenburg ausgehen.

C) In Siegenburg können nur veraltete Standardanflugverfahren geübt werden. Moderne Waffen werden aus großer Höhe (Sicherheit für Pilot und Maschine) per Laser oder GPS-gesteuert abgesetzt.

D) Einsparungen bei den verschiedensten Betriebskosten, wobei derzeit die Bundeswehr an die US-Behörden für die Nutzung von Siegenburg rund 500.000 pro Jahr zahlt.

E) Fehlende rechtliche Genehmigung. Ursprung aus der NS-Zeit durch Anwendung des rechtlich umstrittenen Landbeschaffungsgesetzes und äußerst fragwürdige Weiterführung durch die USAF.

F) Die Aufgabe der Mitnutzung und –fianzierung bringt ein Einsparungspotential zur Haushaltssanierung des Bundes (siehe unten Punkt „N“).

G) Das Trinkwassereinzugsgebiet befindet sich in einem der größten zusammenhängenden bayerischen Waldgebiete (Dürnbucher Forst).
II weitere wichtige Gründe

H) Fehlende kommunale und touristische Entwicklungscancen der Städte und Gemeinden unter dem „Schlummerbetrieb“ des Luft-Boden-Schießplatzes.

I) Zusätzliche Lärmbelästigung und Gefahrquelle durch den Ausbau des EADS-Flughafens Manching bei Ingolstadt durch überlagernde Flugrouten.

J) Dingend notwendige Altlastensanierung wegen verrottender Waffen und Munition aus der NS-Zeit.
K) Umweltgefahren durch unmittelbar angrenzende Anlagen der Mineralölindustrie.

L) Lt. Aussage der Bundeswehr (Luftwaffe) ist Siegenburg aufgrund seiner Größe, Lage und der Übungsmöglichkeiten der uninteressanteste Platz überhaupt.

M) Bei Standardanflugverfahren begibt sich der Pilot in die Gefahr eines Abschusses durch einfache normale Handfeuerwaffen.

N) Siegenburg wird seit Jahren immer weniger genutzt, was der Bundesrechnungshof bereits 2007 kritisierte (8 Stunden in 2005 bei weiterhin gesunkenen Zahlen in den Folgejahren); siehe Tabelle Rangenutzung a. a. O..

O) Siegenburg ist der mit 395 km Luftlinie am weitesten entfernte Platz. Näher an Spangdahlem liegen Baumholder, ebenfalls ein US-Platz, (68 km), und Nordhorn (277 km). Dies bedeutet vermeidbar hohe Energiekosten für den An- und Abflug.
P) Baumholder wird seit dem kontrollierten Absturz einer F 16 als Notfallplatz zum Abwurf von Bordwaffen und für den kontrollierten Absturz vorgesehen. Außerdem wird der Platz als eine Art Luft-Boden-Schießplatz bereits genutzt (Verbundeinsatz Heer mit Luftunterstützung).

Q) Die Schließung von Siegenburg führt zu einer besseren wirtschaftlichen Nutzung der anderen Plätze, ggf. würde die USAF für die Nutzung von Nordhorn (mit ausgewiesenen Lärmschutzzonen) an die Bundesrepublik zahlen müssen, wobei derzeit die Luftwaffe an die US.Behörden für die Nutzung von Siegenburg zahlt (siehe oben Punkt D).

R) Warum benötigt die USAF überhaupt einen eigenen Luft-Boden-Schießplatz?
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